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 Veröffentlicht am 09.02.1988

Norm

ZPO §502 Abs1

Rechtssatz

Welche schwerwiegenden Gründe im Einzelfall die Unzumutbarkeit der Fortsetzung eines Dauerschuldverhältnisses

bewirken und zu dessen Au7ösung berechtigen, ist in aller Regel eine Frage der Abwägung im Anlassfall, der zur

Wahrung der Rechtseinheit und Rechtsentwicklung keine erhebliche Bedeutung zukommt und die zur Wahrung der

Rechtssicherheit im Rahmen einer Grundsatzrevision nur dann aufgegri:en werden könnte, wenn eine au:allende

Fehlbeurteilung des Gewichtes der Auflösungsgründe erkennbar wäre.

Entscheidungstexte

4 Ob 501/88

Entscheidungstext OGH 09.02.1988 4 Ob 501/88

8 Ob 519/91

Entscheidungstext OGH 11.04.1991 8 Ob 519/91

4 Ob 2102/96p

Entscheidungstext OGH 14.05.1996 4 Ob 2102/96p

Auch

1 Ob 2392/96p

Entscheidungstext OGH 16.12.1996 1 Ob 2392/96p

Auch

4 Ob 189/99v

Entscheidungstext OGH 13.07.1999 4 Ob 189/99v

Vgl auch

10 Ob 21/03s

Entscheidungstext OGH 15.07.2003 10 Ob 21/03s

nur: Welche schwerwiegenden Gründe im Einzelfall die Unzumutbarkeit der Fortsetzung eines

Dauerschuldverhältnisses bewirken und zu dessen Auflösung berechtigen, ist in aller Regel eine Frage der

Abwägung im Anlassfall, der zur Wahrung der Rechtseinheit und Rechtsentwicklung keine erhebliche Bedeutung
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zukommt. (T1)
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